
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/6/6 4Ob325/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1972

Norm

UWG §14 A1

Rechtssatz

Wird nur das an den Tag gelegte rechtswidrige Verhalten verboten, bedarf es im Spruch keines Hinweises, unter

welchen anderen Umständen dieses Verbot nicht gelten solle.

Entscheidungstexte

4 Ob 325/72
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